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Zusammenfassung:

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde die Geräuschsituation durch Verkehrslärm
und Gewerbelärm im Planungsgebiet des Bebauungsplanes „Industriegebiet Heilbronner Straße“ Nr.
135 der Stadt Crailsheim prognostiziert und mit den Anforderungen an den Schallimmissionsschutz
verglichen. Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Á An dem auf Flurstück Nr. 2152 geplanten Wohngebäude werden die Orientierungswerte
für Mischgebiete der DIN 18005 ab einem Abstand von 45 m zur Straßenachse der Heil-
bronner Straße eingehalten. Im Außenbereich werden ab einem Abstand von 32 m zur Stra-
ßenachse der Heilbronner Straße der Orientierungswert von 60 dB(A) tagsüber eingehalten.
Es wird daher vorgeschlagen, die Baugrenzen des geplanten Wohngebäudes auf Flurstück-
Nr. 2152 ab einem Abstand von mindestens 45 m zur Straßenachse vorzusehen und das
Flurstück in einem Abstand von mindestens 32 m zur Straßenachse zu teilen.

An der bestehenden Bebauung auf den Flurstück-Nr. 2151, 2152 und 2153 kommt es zu
Überschreitungen der Orientierungswerte von 60/50 dB(A) tags/nachts für Mischgebiete
um bis zu 7/10 dB(A) tags/nachts.

Es wurden daher verschiedene aktive Maßnahmen, wie eine Lärmschutzwand und ein lärm-
armer Fahrbahnbelag betrachtet, scheiden aber aus verschiedenen Gründen aus. Durch eine
Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 entlang der Heilbronner Straße können die Be-
urteilungspegel um bis zu 3 dB(A) reduziert werden. Es werden jedoch an der zur Straße
zugewandten Fassadenseite weiterhin Überschreitungen festgestellt.

Nach Überprüfung der Wirksamkeit der aktiven Schallschutzmaßnahme zeigt sich in den
Beurteilungspegeln, dass die Orientierungswerte zwar um bis zu 3 dB(A) reduziert werden
können, jedoch an der zur Straße zugewandten Fassadenseite weiterhin um bis zu 8 dB(A)
bzw. die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV um bis zu 4 dB(A) überschritten werden.

Nachdem aktive Schallschutzmaßnahmen nicht den erforderlichen Schallschutz erzielen kön-
nen, muss der weitere Schallschutz gegen Verkehrslärm durch passive Maßnahmen erbracht
werden.

Lösungsvorschlag Verkehrslärm

Durch Maßnahmen des aktiven Schallschutzes im Plangebiet und des passiven Schallschut-
zes am Gebäude (siehe Abschnitt „Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden“) können ge-
sunde Aufenthaltsverhältnisse sichergestellt werden.

Als erste passive Schallschutzmaßnahme, wären Klassen- und Aufenthaltsräume auf die lärm-
abgewandten Fassadenseiten zu orientieren.

Generell müssen an den Fassadeabschnitten mit Überschreitung der Orientierungswerte der
DIN 18005, bzw. der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV die Außenbauteile schützens-
werter Räume durch passive Schallschutzmaßnahmen geschützt werden. Diese werden
durch Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen konkretisiert. Hierfür ist
die bauaufsichtlich eingeführte Norm DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ [9] maßgeblich.

Daher müssen die Außenbauteile nach den Anforderungen der bauaufsichtlich eingeführten
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ entsprechend des Lärmpegelbereichs nach Tabelle
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8 der Norm [9] dimensioniert werden. Im vorliegenden Fall betragen die Anforderungen an
das resultierende Schalldämm-Maß der Außenbauteile für den Fall ohne Geschwindigkeits-
reduzierung mindestens R w,ges = 30 dB und bis zu R w,ges = 43 dB und für den Fall mit Ge-
schwindigkeitsreduzierung mindestens R w,ges = 30 dB und bis zu R w,ges = 41 dB entsprechend
des Lärmpegelbereichs nach Tabelle 8 der DIN 4109-1:2016 [9] je nach Fassadenseite.

Die Berechnung der Bau-Schalldämm-Maße der einzelnen Außenbauteile müsste im späte-
ren Verlauf der Maßnahme detailliert festgelegt werden.

Á Durch die Gewerbelärmeinwirkungen kommt es an den Immissionsorten tags und nachts zu
keinen Überschreitungen der Immissionsrichtwerten der TA Lärm.

Die höchsten Maximalpegel treten an dem Gebäude an der Heilbronner Straße 8 mit bis zu
53 dB(A) tagsüber auf. Das Kriterium für kurzzeitige Geräuschspitzen wird daher um min-
destens 37 dB(A) an allen Immissionsorten unterschritten.

Es sind somit keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich.
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1.  Aufgabenstellung

Die Stadtverwaltung Crailsheim beabsichtigt im Bereich der Flurstück-Nr. 2151, 2152 und 2153 im
Ortsteil Onolzheim an der Heilbronner Straße den bestehenden Bebauungsplan Nr. 135 und 229
aufzuheben. Der aufzuhebende Bereich wird aufgrund von Wohngebäuden, einer Althofstelle sowie
nicht störender Gewerbe als Mischgebiet eingestuft. Aufgrund einer geplanten Wohnnutzung auf
Flurstück-Nr. 2152 soll überprüft werden ob durch die Teilaufhebung Lärmkonflikte mit der Heilbron-
ner Straße und angrenzenden gewerblichen Nutzungen entstehen.

Mit der Durchführung der schalltechnischen Untersuchung wurde die Möhler + Partner Ingenieure
AG mit dem Schreiben vom 11.07.2022 von der Stadtverwaltung Crailsheim beauftragt.

2.  Örtliche Gegebenheiten

Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Stadt Crailsheim innerhalb der Ortschaft Onolzheim. In
westlicher Richtung verläuft angrenzend die „Heilbronner Straße“ von Süd nach Nord und weiter
südlich die „Onolzheimer Hauptstraße“. Die nächste gewerbliche Nutzung als Industriegebiet befin-
det sich nördlich an der Bergstraße innerhalb des Bebauungsplans Nr. 135 für welchen die Teilauf-
hebung vorgesehenen ist. Laut dem Bebauungsplan sind nordöstlich angrenzend zum Plangebiet
landwirtschaftliche Flächen angesiedelt.

Abbildung 1: Lageplan zum Plangebiet mit Musterbebauung [19][22]
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3.  Grundlagen

Als Grundlage dient der Abgrenzungsplan zum Bebauungsplan Nr. 135.2 „Industriegebiet Heilbron-
ner Straße“ [22].

Die für die Ermittlung der Beurteilungspegel erforderlichen Schallausbreitungsrechnungen des Ver-
kehrslärms wurden entsprechend dem Regelwerk RLS-19 [8] und des Gewerbelärms nach DIN ISO
9613-2 [10] mit dem EDV-Programm SOUNDPLAN 8.2 [18] durchgeführt.

Grundlage zur Ermittlung und Beurteilung der Schallimmissionen im Rahmen der städtebaulichen Pla-
nung ist die mit der Bekanntmachung Nr. II B 8-4641.1-001/87 [1] des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Inneren eingeführte DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau [4] mit dem zugehörigen
Beiblatt 1 [5]. Wenngleich die Bekanntmachung auf die datierte Fassung der Norm aus dem Jahr
1987 verweist, wird im Weiteren auf die aktuelle Fassung der Norm aus dem Jahr 2002 Bezug
genommen. Entsprechend den in DIN 18005-1 angegebenen Verfahren werden die Schallemissio-
nen und –immissionen des Straßenverkehrs nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-
19 [6] ermittelt.

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005 Teil 1 als Maßstab für die Beurteilung der
festgestellten Lärmimmissionen beziehen sich auf den Rand der Bauflächen und sind ein in der Pla-
nung zu berücksichtigendes Ziel, von dem im Rahmen der städtebaulichen Abwägung im Einzelfall
nach oben (jedenfalls bei Verkehrslärmeinwirkungen) und unten abgewichen werden kann.

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005 Teil 1 betragen:

„a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhaus-

gebieten, Ferienhausgebieten

tags  50 dB(A)

nachts  40 dB(A)

b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungs-

gebieten (WS) und Campingplatzgebieten

tags  55 dB(A)

nachts  45 dB(A)

c) Bei Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen

tags und nachts 55 dB(A)

d) Bei besonderen Wohngebieten (WB)

tags  60 dB(A)

nachts  45 dB(A)

e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)

tags  60 dB(A)

nachts  50 dB(A)

f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)

tags  65 dB(A)



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-7147-01 Seite 11 von 25

nachts  55 dB(A)

g) Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart

tags 45 bis 65 dB(A)

nachts 35 bis 65 dB(A).

[…]

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm so-
wie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten.

[…]

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und
Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu unter-
schiedlichen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten vergli-
chen und nicht addiert werden.“

Werden die für die städtebauliche Planung maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 über-
schritten, so ergibt sich ein erhöhtes Abwägungserfordernis. Hilfsweise können bei Verkehrsgeräu-
schen die Grenzwerte der 16. BImSchV [7] herangezogen werden. Sind bei Verkehrsgeräuschen die
Grenzwerte der 16. BImSchV an schutzwürdigen Gebäuden bzw. im Außenwohnbereich eingehal-
ten, ist dies ein gewichtiges Indiz dafür, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (noch) gewahrt
sind. Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV betragen (aus-
zugsweise):

„…
2) in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

Tag  59 dB(A)
Nacht  49 dB(A)

3) in Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten und Urbanen Gebieten
Tag  64 dB(A)
Nacht  54 dB(A)

4) in Gewerbegebieten
Tag  69 dB(A)
Nacht  59 dB(A)

…“

Nach DIN 18005 werden Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen nach
TA Lärm [6] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [10] berechnet. Die Orientierungswerte der DIN
18005 für Gewerbelärmeinwirkungen entsprechen hinsichtlich ihrer Zahlenwerte überwiegend den
Immissionsrichtwerten der TA Lärm [6].

Die Beurteilung der Schallimmissionen ergibt sich aus der Technischen Anleitung zum Schutz gegen
Lärm (TA Lärm) [6] in der Fassung vom August 1998. Demnach gelten folgende Immissionsrichtwerte:

„…

a) in Industriegebieten    70 dB(A)
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b) in Gewerbegebieten

    tags  65 dB(A)

    nachts  50 dB(A)

c) in urbanen Gebieten

    tags  63 dB(A)

    nachts  45 dB(A)

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

    tags  60 dB(A)

    nachts  45 dB(A)

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

    tags  55 dB(A)

    nachts  40 dB(A)

f) in reinen Wohngebieten

    tags  50 dB(A)

    nachts  35 dB(A)

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten

    tags  45 dB(A)

    nachts  35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der
Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:
1. tags   06.00 – 22.00 Uhr
2. nachts   22.00 – 06.00 Uhr.“



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-7147-01 Seite 13 von 25

4.  Schallemissionen

4.1  Verkehrslärm

4.1.1  Schallemissionen Straßenverkehr

Die Schallemissionen des Straßenverkehrs im Bereich des Untersuchungsgebiets werden nach RLS-
19 [8] errechnet. Es konnten die Verkehrsmengen für das Jahr 2019 der Dauerzählstelle Nr. 81093
an der südlich verlaufenden Ortsstraße L1066 „Onolzheimer Hauptstraße“ sowie der Dauerzähl-
stelle Nr. 81101 der westlich angrenzend verlaufenden K2641 „Heilbronner Straße“ entnommen
werden [20]. Für die schalltechnische Beurteilung des Verkehrs ist der Prognosehorizont 2035 maß-
geblich. Es kann von einem jährlichen Verkehrszuwachs von 1 % als realistischer Ansatz ausgegan-
gen werden.

Die nach RLS-19 resultierenden Schallemissionspegel sind längenbezogene Schallleistungspegel bei
Berücksichtigung des Straßendeckschichttyps. Es wurde von der Stadtverwaltung Crailsheim mitge-
teilt, dass auf der Heilbronner Straße ein Asphaltbetone  AC 11 verbaut ist. Der Straßendeckschicht-
typ wird in der Berechnung nach Tabelle 4a der RLS-19 mit DSD,SDT,FzG = -2,7/-1,9 dB (Pkw/Lkw) be-
rücksichtigt [8][20].

Die folgende Tabelle fasst die der schalltechnischen Berechnung nach RLS-19 zugrunde liegenden
Eingabedaten zusammen und gibt die daraus resultierenden Emissionen an.

Tabelle 1: Stündliche Verkehrsstärke M in Kfz/h, Lkw-Anteile p1 und p2 in %, zul. Geschwin-
digkeit v in km/h und längenbezogener Schallleistungspegel Lw‘ in dB(A) für das
Jahr 2035 [8][20]

Streckenabschnitt M
 [Kfz/h]

Lkw-Anteil
tags
[%]

Lkw-Anteil
nachts
 [%]

v
[km/h]

Lw‘

[dB(A)]

tags nachts p1 p2 p1 p2 Pkw Lkw Tags Nachts

L1066 Zählstellennr. 81093 L 1066 (Onolzheim) – L 1066 (Altenmünster)

Onolzheimer Hauptstraße 345,3 60,1 0,3 0,5 0,3 0,5 50 50 79,0 71,4

K2641 Zählstellennr. 81101 L 1066 (Onolzheim) – K 2218 (Rossfeld)

Heilbronner Straße 1091,5 189,8 2,5 4,1 4,1 5,0 50 50 82,4 75,2

4.1.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen aus Kapitel 4.1.1 wurden die Schallimmissionen durch Aus-
breitungsberechnung bestimmt. Die berechneten Beurteilungspegel gelten für leichten Wind vom Ver-
kehrsweg zum Immissionsort und Temperaturinversion (Mitwindsituation). Bei anderen Witterungsbe-
dingungen und in Abständen von über 100 m können deutlich niedrigere Schallpegel auftreten. Die
ermittelten Immissionen liegen somit auf der sicheren Seite.
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Es werden Einzelpunkte auf Außenflächen innerhalb des Plangebiets berechnet, um die Außenlärm-
situation zu beurteilen. Die Berechnungshöhe wird dabei nach den Vorgaben der RLS-19 in einer
Höhe von 2,0 m über Gelände berechnet.

Die berechneten Schallimmissionen des Verkehrslärms sind für die Zeiträume Tag und Nacht für ver-
schiedene Aufpunkthöhen flächenhaft in der Anlage 3 dargestellt.

Hinweis: Die dargestellten flächenhaften Rasterkarten sind Ergebnis von Einzelpunktberechnungen in
einem vorgegebenen Rasterabstand. Zwischen den berechneten Stützpunkten werden die Farbdar-
stellungen interpoliert. Daher können z.B. an Gebäudekanten durch die Interpolation Ausbuchtungen
entstehen. In solchen Fällen wurden die Ergebnisse noch durch Einzelpunktberechnungen an der Fas-
sade verifiziert, um ggfs. Fehlinterpretationen vorzubeugen.

Die Ergebnisse repräsentativer Einzelpunkte sind in folgender Tabelle aufgeführt und die genaue Po-
sition der Immissionsorte in Anlage 1.1 dargestellt.

Tabelle 2: Beurteilungspegel durch Verkehrslärm an ausgewählten Einzelpunkten

Immissionsort Gebiets-
nutzung

Beurteilungspegel
[dB(A)]

Orientierungs-
wert [dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht

IO-Außen-01 2,0m MI Tag 60 - 60 50

IO-Außen-02 2,0m MI Tag 58 - 60 50

IO-Außen-03 2,0m MI Tag 53 - 60 50

IO-BV-Nordost
EG MI 48 41 60 50

1.OG MI 51 43 60 50

IO-BV-Nordwest
EG MI 55 47 60 50

1.OG MI 56 49 60 50

IO-BV-Südost
EG MI 53 46 60 50

1.OG MI 54 47 60 50

IO-BV-Südwest
EG MI 56 49 60 50

1.OG MI 58 50 60 50

IO-Heilbronner Straße 6-Südwest 1.OG MI 67 60 60 50

IO-Heilbronner Straße 8-Nordwest 1.OG MI 62 55 60 50

IO-Heilbronner Straße 8-Südost 1.OG MI 64 56 60 50

IO-Heilbronner Straße 8-Südwest 2.OG MI 67 59 60 50

IO-Talstraße 1-Südost 1.OG MI 61 53 60 50

IO-Talstraße 1-Südwest 1.OG MI 65 58 60 50

Fett: Überschreitung der Orientierungswerte
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Da auf dem Flurstück Nr. 2152 ein Wohngebäude geplant ist, wurde exemplarisch ein zweigeschos-
siger Baukörper mit rund 100 m² Grundfläche in der Mitte des Flurstücks angenommen (vgl. Anlage
1.1). Nach Berechnung ergeben sich an dem Wohngebäude die höchsten Beurteilungspegel an der
zur Heilbronner Straße zugewandten Seite (IO-BV-Südwest) mit 58/50 dB(A) tags/nachts. Es werden
somit an allen Immissionsorten des Gebäudes die Orientierungswerte für Mischgebiete eingehalten.
Es kann daher festgestellt werden, dass ab einem Abstand von mindestens 45 m zur Straßenachse
der Heilbronner Straße die Orientierungswerte der DIN 18005, insbesondere nachts an dem Ge-
bäude eingehalten werden können.

Die Schutzbedürftigkeit des Außenwohnbereichs beschränkt sich auf den Tagzeitraum (6:00 bis
22:00 Uhr). Denn während des Nachtzeitraums ist kein andauernder Aufenthalt von Personen in
diesen Bereichen vorgesehen. Im Außenbereich wird ab einem Abstand von 32 m zur Straßenachse
der Heilbronner Straße an dem Immissionsort IO-Außen-01 der Orientierungswert von 60 dB(A) tags-
über eingehalten. An den weiteren Immissionsorten im Außenbereich wird der Orientierungswert tags-
über unterschritten.

Es wurden außerdem die Verkehrslärmeinwirkungen auf die bestehende Bebauung innerhalb des
Geltungsbereichs untersucht. Es kommt an allen Immissionsorten zu Überschreitungen der Orientie-
rungswerte um bis zu 7/10 dB(A) tags/nachts, was ebenfalls Überschreitungen der Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV um bis zu 3/6 dB(A) tags/nachts entspricht.

Überschreitungen von Orientierungswerten der DIN 18005 [4] aus Verkehrslärmeinwirkungen kön-
nen im Rahmen der städtebaulichen Planung grundsätzlich mit anderen Belangen abgewogen wer-
den. Als ein gewichtiges Indiz für das Vorliegen gesunder Wohnverhältnisse auch bei Überschreitun-
gen der Orientierungswerte können die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung
(16. BImSchV [7]) angesehen werden. Diese liegen mit 64/54 dB(A) tags/nachts 4 dB(A) über den
Orientierungswerten der DIN 18005. Darüberhinausgehende Überschreitungen können nur bei ent-
sprechend gewichtigen Gründen unter Ausnutzung der Möglichkeiten des aktiven und passiven
Schallschutzes abgewogen werden. Bei der Prüfung und Dimensionierung von Schallschutzmaßnah-
men haben aktive Schallschutzmaßnahmen in der Regel Vorrang vor Schallschutzmaßnahmen am
Gebäude (sog. Passiver Schallschutz). Kann ein ausreichender Schallschutz durch den Schallschutz-
wall allein (bei vertretbaren Höhen) nicht erreicht werden oder kommen aktive Schallschutzmaßnah-
men außer Betracht, müssen ggfs. zusätzliche passive Schallschutzmaßnahmen getroffen werden.

4.1.3  Lärmminderungsmaßnahmen Verkehr

Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen in der Bauleitplanung Zielwerte dar, von denen bei
Verkehrslärmeinwirkungen nach oben und unten abgewichen werden kann, jedenfalls so lange ge-
sunde Wohnverhältnisse vorliegen. In der Rechtsprechung sind Überschreitungen bis zu den höheren
Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) als abwägbar anerkannt
worden. Auch Überschreitungen der Orientierungswerte von 5 dB(A) wurden von der Rechtspre-
chung bereits anerkannt.

Grundsätzlich mögliche Schallschutzmaßnahmen sind Schallschutz an der Lärmquelle, aktiver Schall-
schutz durch Lärmschutzwände oder –wälle und Maßnahmen des passiven Schallschutzes.
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Schallschutz an der Quelle

Die durch Straßenverkehr verursachten Schallimmissionen gehen von der westlich verlaufenden Heil-
bronner Straße aus. Als Schallschutzmaßnahmen an der Quelle kommen grundsätzlich in Frage:

¶ Geschwindigkeitsreduzierung
¶ Lärmarmer Fahrbahnbelag

Anhand der geltenden Rechenvorschriften für Straßenverkehrsgeräusche ergibt sich durch Tempo 30
anstelle von Tempo 50 eine Lärmminderung von 2-3 dB(A). Forschungen zu diesem Thema zeigen,
dass mit deutlich höheren Wirksamkeiten von 4-5 dB(A) zu rechnen ist [13]. Tempo-30-Maßnahmen
sind günstige schalltechnisch wirksame Maßnahmen, die kurzfristig mit geringem bis mittlerem Auf-
wand umgesetzt werden können.

Eine Geschwindigkeitsreduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30, würde entlang der Heilbronner
Straße im Bereich der Abgrenzungsfläche des Bebauungsplans, wie oben beschrieben eine schall-
technisch wirksame Maßnahme darstellen.

Durch die Verwendung eines lärmarmen Fahrbahnbelags kann je nach verwendetem Belag eine Pe-
gelminderung von 2 bis 3 dB(A) erreicht werden.

Wie unter Kapitel 4.1.1 beschrieben, wurde bereits ein verbauter Straßendeckschichttyp Asphaltbe-
tone  AC 11 mit einer Korrektur nach Tabelle 4a der RLS-19 mit DSD,SDT,FzG = -2,7/-1,9 dB Pkw/Lkw
[8] berücksichtigt und kommt daher als weitere aktive Schallschutzmaßnahme nicht mehr in Betracht.

Aktiver Schallschutz entlang der Straße

Bei den Immissionsorten mit Überschreitungen der Orientierungs- bzw. Immissionsgrenzwerten han-
delt es sich um die Bestandsbebauung direkt an der Heilbronner Straße. Eine Anordnung einer Lärm-
schutzwand entlang der Heilbronner Straße kann bei einer verträglichen Wandhöhe für die Häuser
bzw. deren Gärten wirkungsvolle Verringerungen der Beurteilungspegel herbeiführen. Die bauliche
Umsetzung einer Lärmschutzwand ist aufgrund der Erschließung der Grundstücke direkt von der Heil-
bronner Straße aus sowie aufgrund von Platzmangel nicht möglich, da die betroffenen Häuserfassa-
den bzw. deren Gärten direkt an die Straße angrenzen. Auch sprechen städtebauliche Gründe ge-
gen die Umsetzung einer Lärmschutzwand. Abschließend ist festzuhalten, dass im Bereich des urba-
nen Gebiets ein aktiver Schallschutz in Form einer Schallschutzwand nicht umsetzbar ist.

Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden

Können aktive Schallschutzmaßnahmen aus bestimmten Gründen nicht umgesetzt werden oder kom-
men außer Betracht, müssen zusätzliche passive Schallschutzmaßnahmen (an Gebäuden) getroffen
werden.

Zu Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden zählen zum einen die Schalldämmung der Außenbauteile
und zum anderen die Grundrissorientierung.
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Zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen an den Plangebäuden des Bebauungsplans wird eine
lärmoptimierte Grundrissorientierung vorgeschlagen. Schützenswerte Räume (Wohn-, Schlaf- und Kin-
derzimmer) sind an den Fassadenabschnitten ohne Überschreitung der Orientierungswerte der DIN
18005, bzw. mit Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, zu orientieren. Falls
dies in begründeten Fällen nicht möglich ist, müssen die Außenbauteile schützenswerter Räume an
den zur Straße zu gewandten Hausseiten mit Überschreitungen der Orientierungswerte durch passive
Schallschutzmaßnahmen geschützt werden.

Passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden werden durch Anforderungen an die Schalldäm-
mung von Außenbauteilen konkretisiert. Hier ist die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 „Schall-
schutz im Hochbau“ [9] maßgeblich.

Weitere Hinweise zum Lärmschutz

Bei Geschwindigkeitsreduzierungen ist zu prüfen, ob damit eine Verstetigung des Verkehrsflusses er-
reicht werden kann und ob es eventuell zur Verkehrsverdrängung kommt.

Das geplante Wohngebäude auf Flurstück-Nr. 2152 sollte in einem Abstand von mindestens 45 m
zur Straßenachse geplant werden. Ebenfalls sollte der Außenbereich (Garten) erst ab einem Abstand
von 32 m zur Straßenachse genutzt werden. Es wird daher zum einen vorgeschlagen, die Baugren-
zen ab einem Abstand von mindestens 45 m zur Straßenachse vorzusehen und das Flurstück in einem
Abstand von mindestens 32 m zu teilen.

4.1.4  Schallimmissionen und Beurteilung nach Schallschutzmaßnahmen

Ausgehend von der vorgeschlagenen Geschwindigkeitsreduzierung aus Kapitel 4.1.3 wurden die
Schallimmissionen durch Ausbreitungsberechnung bestimmt. Die Beurteilungspegel mit Schallschutz-
maßnahme durch die Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich des Plangebiets sind in folgender Ta-
belle dargestellt.

Tabelle 3: Beurteilungspegel durch Verkehrslärm an ausgewählten Einzelpunkten mit Schall-
schutzmaßnahmen

Immissionsort Gebiets-
nutzung

Beurteilungspegel
[dB(A)]

Orientierungs-
wert [dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht

IO-Außen-01 2,0m MI Tag 58 - 60 50

IO-Außen-02 2,0m MI Tag 56 - 60 50

IO-Außen-03 2,0m MI Tag 51 - 60 50

IO-BV-Nordost
EG MI 48 40 60 50

1.OG MI 50 43 60 50

IO-BV-Nordwest
EG MI 53 45 60 50

1.OG MI 54 47 60 50
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Tabelle 3: Beurteilungspegel durch Verkehrslärm an ausgewählten Einzelpunkten mit Schall-
schutzmaßnahmen

Immissionsort Gebiets-
nutzung

Beurteilungspegel
[dB(A)]

Orientierungs-
wert [dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht

IO-BV-Südost
EG MI 51 44 60 50

1.OG MI 53 46 60 50

IO-BV-Südwest
EG MI 55 47 60 50

1.OG MI 56 49 60 50

IO-Heilbronner Straße 6-Südwest 1.OG MI 65 58 60 50

IO-Heilbronner Straße 8-Nordwest 1.OG MI 62 54 60 50

IO-Heilbronner Straße 8-Südost 1.OG MI 61 54 60 50

IO-Heilbronner Straße 8-Südwest 2.OG MI 65 58 60 50

IO-Talstraße 1-Südost 1.OG MI 59 52 60 50

IO-Talstraße 1-Südwest 1.OG MI 63 56 60 50

Fett: Überschreitung der Orientierungswerte

Nach Überprüfung der Wirksamkeit der aktiven Schallschutzmaßnahme zeigt sich in den Beurtei-
lungspegeln, dass die Orientierungswerte zwar um bis zu 3 dB(A) reduziert werden können, jedoch
an der Bestandsbebauung direkt an der Straße weiterhin um bis zu 8 dB(A) im Nachtzeitraum bzw.
die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV um bis zu 4 dB(A) im Nachtzeitraum überschritten wer-
den.

An den weiteren Immissionsorten werden die Orientierungswerte im Tag- und Nachtzeitraum einge-
halten.

An dem geplanten Wohnhaus auf Flurstück-Nr. 2152 könnte bei einer Geschwindigkeitsreduzierung,
die Baugrenze um bis zu 10 m in Richtung der Achse der Heilbronner Straße verschoben werden.
Ebenfalls könnte der Außenbereich um bis zu 3 m in Richtung Heilbronner Straße verschoben werden.

Nachdem aktive Schallschutzmaßnahmen nicht an allen Immissionsorten und Fassadenseiten den er-
forderlichen Schallschutz erzielen können, muss der weitere Schallschutz gegen Verkehrslärm durch
passive Maßnahmen erbracht werden.

Lösungsvorschlag Verkehrslärm

Durch Maßnahmen des aktiven Schallschutzes im Plangebiet und des passiven Schallschutzes am
Gebäude (siehe Abschnitt „Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden“) können gesunde Aufenthaltsver-
hältnisse sichergestellt werden.

Als erste passive Schallschutzmaßnahme, wären Klassen- und Aufenthaltsräume auf die lärmabge-
wandten Fassadenseiten zu orientieren.
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Generell müssen an den Fassadeabschnitten mit Überschreitung der Orientierungswerte der DIN
18005, bzw. der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV die Außenbauteile schützenswerter Räume
durch passive Schallschutzmaßnahmen geschützt werden. Diese werden durch Anforderungen an
die Schalldämmung von Außenbauteilen konkretisiert. Hierfür ist die bauaufsichtlich eingeführte Norm
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ [9] maßgeblich.

Daher müssen die Außenbauteile nach den Anforderungen der bauaufsichtlich eingeführten DIN
4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ entsprechend des Lärmpegelbereichs nach Tabelle 8 der Norm
[9] dimensioniert werden. Im vorliegenden Fall betragen die Anforderungen an das resultierende
Schalldämm-Maß der Außenbauteile für den Fall ohne Geschwindigkeitsreduzierung mindestens
R w,ges = 30 dB und bis zu R w,ges = 43 dB und für den Fall mit Geschwindigkeitsreduzierung mindestens
R w,ges = 30 dB und bis zu R w,ges = 41 dB entsprechend des Lärmpegelbereichs nach Tabelle 8 der DIN
4109-1:2016 [9] je nach Fassadenseite.

Die Berechnung der Bau-Schalldämm-Maße der einzelnen Außenbauteile müsste im späteren Verlauf
der Maßnahme detailliert festgelegt werden.

4.2  Gewerbelärm

4.2.1  Schallemissionen Gewerbelärm

Auf das Plangebiet kommt es zu Gewerbelärmeinwirkungen durch den nördlich gelegenen Betrieb
der Vogelmann Chemie. Anhand einer zugesandten Betriebsbeschreibung [23] können die folgen-
den Emissionen zum Ansatz gebracht werden.

Nach der Betriebsbeschreibung findet in der Produktionshalle zwischen 06.30 – 20.00 Uhr Betrieb
statt. Es kommen demnach leichte pneumatische Montagemaschinen im Halleninneren zum Einsatz.
Die Mitarbeiter nutzen insgesamt 20 Pkw-Stellplätze auf der südöstlichen Hallenseite an der Heilbron-
ner Straße. Es wird davon ausgegangen, dass zu Arbeitsbeginn um circa 06.15 Uhr alle Parkplätze
einmal belegt werden, nach circa 8 Stunden ein kompletter Parkplatzwechsel stattfindet und zwischen
20.00 – 21.00 Uhr die Stellplätze wieder von der zweiten Schicht entleert werden. Es kommt außer-
dem zu Waren Anlieferungen und Abholungen zwischen 06.30 – 18.00 Uhr von bis zu 6 Lkws und
6 Sprintern täglich. Täglich werden bis zu 33 Paletten von einem Lkw mit Handhubwagen über eine
Ladebordwand an der westlichen Hallenseite entladen. Es wird außerdem angenommen, dass im
westlichen Außenbereich die Sprinter mit einem Gabelstapler entladen werden. Der Müll wird mit
einem Lkw alle 14 Tage abgeholt.

Es können folgende emissionsrelevante Tätigkeiten und Betriebsumfänge festgestellt werden:

Á Tägliche Betriebszeiten von 07.00 – 20:00 Uhr wochentags

Á Parkplatzbetrieb von 20 Mitarbeitern zwischen 06.00 – 07.00 Uhr, 13.00 – 14.00 Uhr
und 20.00 – 21.00 Uhr

Á Ein- und Ausfahrt von 6 Transportern zwischen 07.00 – 18.00 Uhr

Á Ein- und Ausfahrt von 6 Lkws (zzgl. 1 Müllfahrzeug) zwischen 07.00 – 18.00 Uhr
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Á 6 Vorgänge Be- oder Entladen Lkw mit Hubwagen zwischen 07.00 – 18.00 Uhr

Á 6 Vorgänge Gabelstaplerbetrieb zum Be- oder Entladen Sprinter zwischen 07.00 – 18.00
Uhr

Á 14-tägig Müllabholung mit Lkw zwischen 07.00 – 18.00 Uhr

Á Betrieb einer Kompressor-Anlage auf Hallenostseite zwischen 07.00 – 20.00 Uhr

Tabelle 4: Emissionsansätze zum Gewerbebetrieb

Emissionsquelle Ansatz Pegelart Schallemis-
sion [dB(A)]

20 Stellplätze f. Mitarbeiter

Fläche 623,8 m²

nach [11]; Parkvorgänge auf Stellplätzen zu
Arbeitsbeginn, Schichtwechsel und Arbeits-
ende, inkl. Zuschläge für Impulshaltigkeit KI

= 4,0 dB und KD = 2,00 dB; Kurzzeitige Ge-
räuschspitzen treten durch das Kofferraum-
schlagen mit LWmax = 99,5 dB(A) nach [14]
auf

LW,1h, Tag 82,6

Sprinter An-/Abfahrt nach [8] und [11]; 6 An-/Abfahrten mit
Sprinter zwischen 7.00 – 18.00 Uhr, LW‘,1h *

Pkw = 50,7 dB(A), Strecke 102,2 m

LWA,1h 70,8

Lkw An-/Abfahrt nach [14], 6 An- und Abfahrten mit Lkw zwi-
schen 7.00 – 18.00 Uhr, LW‘,1h * Lkw = 63,0
dB(A), Strecke 99,0 m

LWA,1h 84,6

Lkw Rangieren

Fläche 727,1 m²

nach Anlage 3.1 Tabelle 6; 6 Vorgänge
zwischen 7.00 – 18.00 Uhr; Kurzzeitige
Geräuschspitzen treten durch die Betriebs-
bremse der Lkw mit LWmax = 108 dB(A) nach
[14] auf

LWA,1h 83,9

Entladen Lkw mit Hubwagen nach Anlage 3.1 Tabelle 7; 6 Vorgänge
zwischen 7.00 – 18.00 Uhr

LWA,1h 102,9

Aufnahme Müll-Container
(Abrollbehälter)

Aufnahme und Absetzen eines Abrollcontai-
ner nach Anlage 2.1 Tabelle 8 zzgl. Impuls-
haltigkeitszuschlag KI = 6,5 dB(A), kurzzei-
tige Geräuschspitzen treten mit LWmax =
116,4 dB(A) auf

LWA,1h 89,7

Diesel-Gabelstapler

Fläche 906,8 m²

nach [15], 6 Vorgänge zwischen 7.00 –
18.00 Uhr; Kurzzeitige Geräuschspitzen tre-
ten mit LWmax = 104,0 dB(A) nach [15] auf

LWA 100,0

Betrieb Kompressor-Anlage
auf Ostseite

Worst-Case Ansatz mit Betrieb zwischen
7.00 – 20.00 Uhr, zzgl. Tonhaltigkeitszu-
schlag KT = 3,0 dB(A)

LWA 100,0
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4.2.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den ermittelten flächenbezogenen Schallemissionen werden die Beurteilungspegel
im Plangebiet des Bebauungsplans durch Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 [10] berech-
net.

Die Beurteilungspegel sind in Anlage 4.1 in farbigen Isophonenkarten dargestellt. Die Lage der Im-
missionsorte können dem Lageplan der Anlage 1 entnommen werden. Die folgende Tabelle stellt die
Berechnungsergebnisse für die maßgeblichen Immissionsorte des Plangebiets dar:

Tabelle 5: Beurteilungspegel durch Gewerbelärm an ausgewählten Einzelpunkten

Immissionsort Gebiets-
nutzung

Beurteilungspegel
[dB(A)]

Immissionsricht-
wert [dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht

IO-BV-Nordost
EG MI 46 - 60 45

1.OG MI 47 - 60 45

IO-BV-Nordwest
EG MI 46 - 60 45

1.OG MI 46 - 60 45

IO-BV-Südost
EG MI 45 - 60 45

1.OG MI 42 - 60 45

IO-BV-Südwest
EG MI 35 - 60 45

1.OG MI 39 - 60 45

IO-Heilbronner Straße 6-Südwest 1.OG MI 33 - 60 45

IO-Heilbronner Straße 8-Nordwest 1.OG MI 43 - 60 45

IO-Heilbronner Straße 8-Südost 1.OG MI 30 - 60 45

IO-Heilbronner Straße 8-Südwest 2.OG MI 38 - 60 45

IO-Talstraße 1-Südost 1.OG MI 33 - 60 45

IO-Talstraße 1-Südwest 1.OG MI 35 - 60 45

Fett: Überschreitung der Immissionsrichtwerte

Durch die Gewerbelärmeinwirkungen kommt es an den Immissionsorten tagsüber zu keinen Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Die höchsten Maximalpegel treten an dem Gebäude an der Heilbronner Straße 8 mit bis zu 53
dB(A) tagsüber auf. Das Kriterium für kurzzeitige Geräuschspitzen wird daher um mindestens 37
dB(A) an allen Immissionsorten unterschritten.

Es sind somit keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich.
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5.  Formulierungsvorschlag für Satzung und Begründung

5.1  Satzung

Verkehrslärm

(1) Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen oder im Falle eines Um-
oder Ersatzbaus bestehender Gebäude auf den Flurstück-Nr. 2151, 2152 und 2153 müssen
die Außenbauteile schützenswerter Räume (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) ein resultieren-
des bewertetes Schalldämm-Maß gemäß Tabelle 7 der DIN 4109-1: 2016-07 entsprechend
dem jeweiligen Lärmpegelbereich aufweisen.

(2) Im Falle von Um- oder Ersatzbauten bestehender Gebäude auf den Flurstück-Nr. 2151,
2152 und 2153 müssen notwendige Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern mit einer schall-
gedämmten Lüftungseinrichtung ausgestattet werden. Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen
müssen beim Nachweis des erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maßes mitberücksich-
tigt werden.

(3) Auf dem Flurstück-Nr. 269/2 darf an der westlichen Baugrenze im Fall von Um- oder Neu-
bauten eine generelle Anordnung von Aufenthaltsräumen, die überwiegend zum Schlafen
genutzt werden (Schlaf- und Kinderzimmer) nicht umgesetzt werden. Werden Schlaf- und Kin-
derzimmer dennoch an Fassadenseiten mit Beurteilungspegeln von > 60 dB(A) nachts ange-
ordnet, sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen nicht zulässig. Ausnahmen sind zulässig,
wenn durch nicht beheizte und thermisch vom Wohnraum getrennte Schallschutzkonstruktio-
nen (Vorbauten, verglaste Loggien, mehrschalige Fassaden, Wintergärten o.Ä.) gewährleistet
wird, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für urbane Wohngebiete bzw. Misch-
gebiete nachts vor den Fenstern dieser Räume eingehalten werden.
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5.2  Begründung

In einer schalltechnischen Untersuchung (Möhler + Partner Ingenieure AG, Bericht Nr. 070-7147-01
vom August 2022) wurden die Auswirkungen durch Verkehrsgeräusche und Anlagengeräusche auf
das Plangebiet prognostiziert und anhand der DIN 18005 und TA Lärm beurteilt.

Verkehrslärm

An dem auf Flurstück Nr. 2152 geplanten Wohngebäude werden die Orientierungswerte der DIN
18005 ab einem Abstand von 45 m zur Straßenachse der Heilbronner Straße eingehalten. Im Au-
ßenbereich werden ab einem Abstand von 32 m zur Straßenachse der Heilbronner Straße der Ori-
entierungswert von 60 dB(A) tagsüber eingehalten. Es wird daher vorgeschlagen, die Baugrenzen
des geplanten Wohngebäudes auf Flurstück-Nr. 2152 ab einem Abstand von mindestens 45 m zur
Straßenachse vorzusehen und das Flurstück in einem Abstand von mindestens 32 m zur Straßenachse
zu teilen.

An der bestehenden Bebauung auf den Flurstück-Nr. 2151, 2152 und 2153 kommt es zu Überschrei-
tungen der Orientierungswerte um bis zu 7/10 dB(A) tags/nachts.

Es wurden daher verschiedene aktive Maßnahmen, wie eine Lärmschutzwand und ein lärmarmer
Fahrbahnbelag betrachtet, scheiden aber aus verschiedenen Gründen aus. Durch eine Geschwindig-
keitsreduzierung auf Tempo 30 entlang der Heilbronner Straße können die Beurteilungspegel um bis
zu 3 dB(A) reduziert werden. Es werden jedoch an der zur Straße zugewandten Fassadenseite wei-
terhin Überschreitungen festgestellt.

An den Fassadeabschnitten mit Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005, bzw. der
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV müssen die Außenbauteile schützenswerter Räume durch
passive Schallschutzmaßnahmen geschützt werden. Diese werden durch Anforderungen an die
Schalldämmung von Außenbauteilen konkretisiert. Hierfür ist die bauaufsichtlich eingeführte Norm
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ maßgeblich.

Die Außenbauteile der schutzbedürftigen Räume müssen nach dem jeweiligen vorliegenden Lärmpe-
gelbereich ein resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß gemäß Tabelle 7 der DIN 4109-1: 2016-
07 aufweisen.
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Dieses Gutachten umfasst 25 Seiten und 4 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure AG gestattet.

Augsburg, den 31. August 2022

Möhler + Partner
Ingenieure AG

i. V. B. Eng. Christian Spalluto i. V. M. Eng. David Eckert
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6.  Anlagen

Anlage 1.1 – 1.2: Übersichtslagepläne

Anlage 2.1 – 2.4: Ausgabeprotokoll Schallquellen

Anlage 3.1 – 3.6: Rasterlärmkarten Verkehr

Anlage 4.1: Rasterlärmkarte Gewerbe Tag
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Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt Mehrfach- Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) Straßenoberfläche Typ Abstand reflektion Min / Max Lw'(T) Lw'(N)

km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
Heilbronner Straße Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 18982 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

1019,5
27,3
44,8

-

172,5
7,8
9,5

-

93,4
2,5
4,1

-

90,9
4,1
5,0

-

50
50
50
50

50
50
50
50

Asphaltbetone <= AC11 - - - 82,4 75,2

Onolzheimer Hauptstraße Verkehrsrichtung: Beide Richtungen

0+000 6006 Pkw
Lkw1
Lkw2
Krad

342,5
1,0
1,7

-

59,6
0,2
0,3

-

99,2
0,3
0,5

-

99,2
0,3
0,5

-

50
50
50
50

50
50
50
50

Nicht geriffelter Gussasphalt - - - 79,0 71,4

BPlan Nr.135 Heilbronner Straße, Crailsheim
 - Emissionsberechnung Straßenverkehr

Bericht 070-
7147

Anlage 2.1

SoundPLAN 8.2
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Anlage 2.2: Ausgabeprotokoll Schallquellen

Tabelle 6: Vorgänge beim Rangieren mit Lkw

Vorgang LWA [dB(A)] Zuschlag KI
[dB(A)]

Dauer [s] LWA,1h

[dB(A)]

Rangieren Lkw vorwärts [14] 99 30 78,2

Entspannungsgeräusche Brems-
luftsystem [14]

108 5 79,4

Türenschlagen [14] 100 10 74,4

Rangieren Lkw vorwärts [14] 99 30 78,2

Gesamt 83,9

Tabelle 7: Vorgänge beim Entladen mit Hubwagen

Vorgang LWA

[dB(A)]
Vorgänge Dauer [s] LWA,1h

[dB(A)]

Palettenhubwagen über stationäre Überlade-
brücke - leer auf LKW [15]

84 33 - 99,2

Palettenhubwagen über stationäre Überlade-
brücke - voll von LKW [15]

85,2 33 - 100,4

Gesamt 102,9

Tabelle 8: Vorgänge beim Aufnehmen des Müllcontainers

Vorgang LWA [dB(A)] Zuschlag
KI [dB(A)]

Dauer [s] LWA,1h

[dB(A)]

Aufnehmen und Absetzen von
Container mit Lkw [16]

LWA,1h, Vorgang  = 86,7 dB(A) 2 Vorgänge 89,7

Gesamt 89,7



BPlan Nr.135 Heilbronner Straße, Crailsheim
Gewerbelärm - Ausgabeprotokoll Schallquellen

Name l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

Tagesgang

Abholen Müll 89,7 89,7 0,0 3,0 Müllabholung
Betrieb Gabelstapler 906,77 70,4 100,0 0,0 0,0 104,0 Gabelstapler Betrieb
Kompressor-Anlage 100,0 100,0 0,0 3,0 Betrieb Kompressor
Lkw An-/Abfahrt 98,96 63,0 83,0 0,0 0,0 Lkw An/Abfahrt/Rangieren
Lkw Rangieren 727,08 55,3 83,9 0,0 0,0 108,0 Lkw An/Abfahrt/Rangieren
Sprinter An-/Abfahrt 102,23 50,7 70,8 0,0 0,0 Sprinter An/Abfahrt
Vogelmann Chemie-Be-/Entladen Lkw 332,54 77,7 102,9 0,0 0,0 Lkw An/Abfahrt/Rangieren
Parkplatz - 20 Stp 623,81 54,7 82,6 0,0 0,0 99,5 Parkplatzbetrieb

SoundPLAN 8.2

Bericht 070-7147
Anlage 2.3

1



BPlan Nr.135 Heilbronner Straße, Crailsheim
Gewerbelärm - Ausgabeprotokoll Schallquellen Tagesgang

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

Abholen Müll 89,7
Betrieb Gabelstapler 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kompressor-Anlage 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lkw An-/Abfahrt 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
Lkw Rangieren 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9
Sprinter An-/Abfahrt 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8
Vogelmann Chemie-Be-/Entladen Lkw 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9
Parkplatz - 20 Stp 82,6 85,6 82,6

SoundPLAN 8.2

Bericht
070-7147
Anlage 2.4
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